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bundeskanzleramt.gv.at 

Karl Nehammer 

Bundeskanzler 

Herrn 

Mag. Wolfgang Sobotka 

Präsident des Nationalrats 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2023-0.443.256  

Wien, am 14. August 2023 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Hauser, Kolleginnen und Kollegen haben am 

14. Juni 2023 unter der Nr. 15332/J eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

„nationalstaatlicher Souveränität Österreichs im Zusammenhang mit den geplanten Ände-

rungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften WHO (2005) im Zuge der Einführung 

des Internationalen Pandemievertrages“ an mich gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 59: 

1. Der WHO-Generaldirektor hat in seinem Twitter Post vom 23.03.2023 zum Pande-

mievertrag nicht auf die Vorschläge zu den Änderungen der IHR WHO (2005) hinge-

wiesen, die im Paket mit dem Pandemievertrag mitverhandelt werden. Handelt es 

sich bei den Änderungen der IHR WHO (2005) um eine Aushebelung der Souveränität 

in Österreich?  

2. Soll die Öffentlichkeit (weltweit aber auch in Österreich) nicht über die Details der 

Verhandlungen zu den Vorschlägen der Änderungen IHR WHO (2005) informiert wer-

den?  
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3. Der WHO-Generaldirektor hat in seinem Twitter Post vom 23.03.2023 zum Pande-

mievertrag nicht auf die Vorschläge zu den Änderungen der IHR WHO (2005) hinge-

wiesen. Was sagt dieses Handeln des WHO-Generaldirektors über die Transparenz 

der WHO aus?  

4. Viele Vorschläge zu den Änderungen in den Internationalen Gesundheitsvorschriften 

IHR WHO (2005) stellen, im Fall eines Beschlusses durch die WHA, sehr wohl eine 

Bedrohung für die nationalstaatliche Souveränität Österreichs dar. Handelt es sich 

um eine Einschränkung oder Aushebelung der nationalen Souveränität?  

a. Falls ja, welche Folgen hätte dies für die Rechtstaatlichkeit Österreichs?  

b. Falls ja, warum lässt die Regierung die Souveränität unseres Staates einschrän-

ken oder aushebeln?  

c. Falls nein, wie begründen Sie dies?  

5. Der Vorschlag unter Artikel 3 Grundsätze - Punkt 1. Änderungen IHR WHO (2005) ist 

die Ausgangsbasis für Verhandlungen, der bei Beschluss durch die WHA, zur Strei-

chung der uneingeschränkten Achtung der Würde, der Menschenrechte und Grund-

freiheiten von Personen führen würde und wird. Hat Österreich eine eindeutig nega-

tive Stellungnahme zur Streichung der uneingeschränkten Achtung der Würde, der 

Menschenrechte und der Grundfreiheiten von Personen abgegeben?  

a. Falls nein, warum nicht?  

b. Falls nein, welche Stellungnahmen wurden bis jetzt von Österreich offiziell abge-

geben?  

6. Der Vorschlag unter Artikel 3 Grundsätze - Punkt 1. Änderungen IHR WHO (2005) ist 

die Ausgangsbasis für Verhandlungen, der bei Beschluss durch die WHA, zur Strei-

chung der uneingeschränkten Achtung der Würde, der Menschenrechte und Grund-

freiheiten von Personen in Österreich führen würde und wird. Wie lässt sich die Dis-

kussion um die mögliche Abschaffung der, an sich unveräußerlichen und unteilbaren 

Menschenrechte, mit dem Bekenntnis der Europäischen Union und Österreichs zur 

Demokratie vereinbaren?  

7. Der Vorschlag Artikel 13 A NEU Internationale gesundheitspolitische Reaktion unter 

Leitung der WHO - Punkt 1. Änderungen der IHR WHO (2005) würde und wird, im 

Fall einer Notsituation von internationaler Tragweite oder einer potenziellen Gefahr 

für eine solche, bei Beschluss durch die WHA, eine Bedrohung für die nationalstaat-

liche Souveränität Österreichs darstellen. Hat Österreich eine eindeutig negative 

Stellungnahme zu diesem Sachverhalt abgegeben?  

a. Falls nein, warum nicht?  

b. Falls ja, wann und wo, wie lautete diese genau?  
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8. Der Vorschlag Artikel 13 A NEU Internationale gesundheitspolitische Reaktion unter 

Leitung der WHO - Punkt 1. Änderungen der 1 H R WHO (2005) macht den WHO-

Generaldirektor, bei Beschluss durch die WHA, im Fall einer Notsituation von inter-

nationaler Tragweite oder einer potenziellen Gefahr für eine solche, zum autokrati-

schen Herrscher über den WHO-Vertragsstaat Österreich. Hat Österreich eine ein-

deutig negative Stellungnahme zu dieser Tatsache abgegeben?  

a. Falls nein, warum nicht?  

b. Falls ja, wann und wo, wie lautete diese genau?  

9. Vorschlag Punkt 2. in Artikel 12 Feststellung einer internationalen gesundheitlichen 

Notlage, einer regionalen gesundheitlichen Notlage oder eines mittleren Gesund-

heitsalarms Änderungen der IHR WHO (2005) würde oder wird, bei Beschluss durch 

die WHA, zur Abschaffung des Erfordernisses einer tatsächlichen Notsituation von 

internationaler Tragweite führen und dem WHO-Generaldirektor autokratische Be-

fugnisse mit Bezug auf den WHO-Vertragsstaat Österreich einräumen. Hat Öster-

reich eine eindeutig negative Stellungnahme zu diesem Sachverhalt abgegeben?  

a. Falls nein, warum nicht?  

b. Falls ja, wann und wo, wie lautete diese genau?  

10. Vorschlag Punkt 2. in Artikel 12 Feststellung einer internationalen gesundheitlichen 

Notlage, einer regionalen gesundheitlichen Notlage oder eines mittleren Gesund-

heitsalarms Änderungen der IHR WHO (2005) würde oder wird, bei Beschluss durch 

die WHA, zur Streichung der Zustimmung durch WHO-Vertragsstaaten bei der Fest-

stellung führen. Hat Österreich eine eindeutig negative Stellungnahme zu diesem 

Sachverhalt abgegeben?  

a. Falls nein, warum nicht?  

b. Falls ja, wann und wo, wie lautete diese genau?  

11. Vorschlag Punkt 2. in Artikel 12 Feststellung einer internationalen gesundheitlichen 

Notlage, einer regionalen gesundheitlichen Notlage oder eines mittleren Gesund-

heitsalarms Änderungen der IHR WHO (2005) macht, bei Beschluss durch die WHA, 

die Ausschaltung der nationalstaatlichen Souveränität Österreichs jederzeit und auf 

unbestimmte Zeit möglich. Hat Österreich eine eindeutig negative Stellungnahme zu 

diesem Sachverhalt abgegeben?  

a. Falls nein, warum nicht?  

b. Falls ja, wann und wo, wie lautete diese genau?  

12. Mit Vorschlag Artikel 13 Reaktion der öffentlichen Gesundheit Änderungen IHR WHO 

(2005) werden die entwickelten WHO-Vertragsstaaten - Österreich, bei Beschluss 

durch die WHA, von der WHO dazu verpflichtet anderen Ländern finanzielle Mittel, 
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Technologie und Know-How zur Verfügung zu stellen. Dies stellt einen schweren Ein-

griff in die nationalstaatliche Souveränität Österreichs dar. Hat Österreich eine ein-

deutig negative Stellungnahme zu diesem Sachverhalt abgegeben?  

a. Falls nein, warum nicht?  

b. Falls ja, wann und wo, wie lautete diese genau?  

13. Mit Vorschlag NEU Artikel 13A Internationale gesundheitspolitische Reaktion unter 

Leitung der WHO - Punkt 4. und 5. Änderungen IHR WHO (2005) erlangt die WHO, 

bei Beschluss durch die WHA, Kontrolle über die Produktionskapazitäten eines WHO-

Vertragsstaats - Österreich und kann die Lieferung von Produkten und Technologie 

in andere Länder verpflichtend anordnen. Dies stellt einen schweren Eingriff in die 

nationalstaatliche Souveränität Österreichs dar. Hat Österreich eine eindeutig nega-

tive Stellungnahme zu diesem Sachverhalt abgegeben?  

a. Falls nein, warum nicht?  

b. Falls ja, wann und wo, wie lautete diese genau?  

14. Mit Vorschlag Artikel 18 Empfehlungen in Bezug auf Personen, Gepäck, Fracht, Be-

hälter, Beförderungsmittel, Waren und Postpakete Änderungen IHR WHO (2005) 

kann die WHO, bei Beschluss durch die WHA, medizinische Untersuchungen auch ge-

gen den freien Willen von österreichischen Staatsbürgen, verpflichtend anordnen. 

Dies stellt eine schwere Verletzung des Grundrechts: Recht auf Unversehrtheit dar. 

Hat Österreich eine eindeutig negative Stellungnahme zu diesem Sachverhalt abge-

geben?  

c. a. Falls nein, warum nicht?  

d. b. Falls ja, wann und wo, wie lautete diese genau?  

15. 15. Mit Vorschlag Artikel 18 Empfehlungen in Bezug auf Personen, Gepäck, Fracht, 

Behälter, Beförderungsmittel, Waren und Postpakete Änderungen der IHR WHO 

(2005) kann die WHO, bei Beschluss durch die WHA, die Isolierung und Behandlung 

von betroffenen Personen (österreichische Staatsbürger), auch gegen den freien Wil-

len der Betroffenen, verpflichtend anordnen. Dies stellt eine schwere Verletzung der 

Grundrechte: Recht auf persönliche Freiheit und Recht auf Unversehrtheit dar. Hat 

Österreich eine eindeutig negative Stellungnahme zu diesem Sachverhalt abgege-

ben?  

a. Falls nein, warum nicht?  

b. Falls ja, wann und wo, wie lautete diese genau?  

16. Mit Vorschlag Artikel 18 Empfehlungen in Bezug auf Personen, Gepäck, Fracht, Be-

hälter, Beförderungsmittel, Waren und Postpakete Änderungen der IHR WHO (2005) 

kann die WHO, bei Beschluss durch die WHA, Impfungen oder andere Prophylaxen, 
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auch gegen den freien Willen von österreichischen Staatsbürgen, verpflichtend an-

ordnen. Dies stellt eine schwere Verletzung des Grundrechtrechts: Rechts auf Unver-

sehrtheit dar. Hat Österreich eine eindeutig negative Stellungnahme zu diesem Sach-

verhalt abgegeben?  

a. Falls nein, warum nicht?  

b. Falls ja, wann und wo, wie lautete diese genau?  

17. Mit Vorschlag Artikel 18 Empfehlungen in Bezug auf Personen, Gepäck, Fracht, Be-

hälter, Beförderungsmittel, Waren und Postpakete Änderungen der IHR WHO (2005) 

kann die WHO, bei Beschluss durch die WHA, verpflichtend anordnen verdächtige 

Personen - österreichische Staatsbürger, auch gegen den freien Willen der Betroffe-

nen, unter Beobachtung der öffentlichen Gesundheit zu stellen. Dies stellt eine 

schwere Verletzung des Grundrechts: Recht auf persönliche Freiheit dar. Hat Öster-

reich eine eindeutig negative Stellungnahme zu diesem Sachverhalt abgegeben?  

a. a. Falls nein, warum nicht?  

b. b. Falls ja, wann und wo, wie lautete diese genau?  

18. Mit Vorschlag Artikel 18 Empfehlungen in Bezug auf Personen, Gepäck, Fracht, Be-

hälter, Beförderungsmittel, Waren und Postpakete Änderungen der IHR WHO (2005) 

kann die WHO, bei Beschluss durch die WHA, die Durchführung von Quarantäne- 

oder anderen Gesundheitsmaßnahmen -Internierung in Quarantäneeinrichtungen - 

für verdächtige Personen - (österreichische Staatsbürger), auch gegen den freien Wil-

len der Betroffenen, verpflichtend anordnen. Dies stellt eine schwere Verletzung der 

Grundrechte: Recht auf persönliche Freiheit und Recht auf Unversehrtheit dar. Hat 

Österreich eine eindeutig negative Stellungnahme zu diesem Sachverhalt abgege-

ben?  

a. Falls nein, warum nicht?  

b. Falls ja, wann und wo, wie lautete diese genau?  

19. Sind die Durchführung von Quarantäne- oder anderen Gesundheitsmaßnahmen - In-

ternierung in Quarantäneeinrichtungen an österreichischen Staatsbürgern, im Fall 

einer Notsituation von internationaler Tragweite oder auch im Fall einer potenziellen 

Gefahr für eine solche, in weiterer Folge, auch im österreichischen Inland geplant?  

20. Mit Vorschlag Artikel 18 Empfehlungen in Bezug auf Personen, Gepäck, Fracht, Be-

hälter, Beförderungsmittel, Waren und Postpakete Änderungen der IHR WHO (2005) 

kann die WHO, bei Beschluss durch die WHA, die Beschlagnahme und Vernichtung 

von Privateigentum österreichischer Staatsbürger auf internationalen Reisen ver-

pflichtend anordnen. Dies stellt eine schwere Verletzung des Grundrechts: Recht auf 

Freizügigkeit der Person und des Vermögens dar. Hat Österreich eine eindeutig ne-

gative Stellungnahme zu diesem Sachverhalt abgegeben?  
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a. Falls nein, warum nicht?  

b. Falls ja, wann und wo, wie lautete diese genau?  

21. Sind die verpflichtende Beschlagnahme und Vernichtung von Privateigentum öster-

reichischer Staatsbürger, im Fall einer Notsituation von internationaler Tragweite 

oder auch im Fall einer potenziellen Gefahr für eine solche, in weiterer Folge, auch 

im österreichischen Inland geplant?  

22. Mit Vorschlag Artikel 18 Empfehlungen in Bezug auf Personen, Gepäck, Fracht, Be-

hälter, Beförderungsmittel, Waren und Postpakete Änderungen der IHR WHO (2005) 

kann die WHO, bei Beschluss durch die WHA, die Verweigerung für die Ausreise von 

österreichischen Staatsbürgern aus Ländern, die aus geschäftlichen oder privaten 

Gründen bereist wurden, verpflichtend anordnen. Dies stellt eine schwere Verletzung 

der Grundrechte: Recht auf Personenfreizügigkeit, Recht auf persönliche Freiheit dar. 

Hat Österreich eine eindeutig negative Stellungnahme zu diesem Sachverhalt abge-

geben?  

a. Falls nein, warum nicht?  

b. Falls ja, wann und wo, wie lautete diese genau?  

23. Mit Vorschlag Artikel 23 Gesundheitsmaßnahmen bei Ankunft und Abreise Änderun-

gen der IHR WHO (2005) wird, bei Beschluss durch die WHA, ein digitaler Impfpass 

für österreichische Staatsbürger auf internationalen Reisen von der WHO verpflich-

tend vorgeschrieben. Hat Österreich eine eindeutig negative Stellungnahme zu die-

sem Sachverhalt abgegeben?  

a. Falls nein, warum nicht?  

b. Falls ja, wann und wo, wie lautete diese genau?  

24. Wird das Mitführen von digitalen Impfpässen in Zukunft auch auf Reisen im Inland 

vorgeschrieben werden? Hat Österreich eine eindeutig negative Stellungnahme zu 

diesem Sachverhalt abgegeben?  

a. Falls nein, warum nicht?  

b. Falls ja, wann und wo, wie lautete diese genau?  

25. Wird das Mitführen von digitalen Impfpässen in Zukunft in Österreich zur permanen-

ten gesetzlichen Verpflichtung für österreichische Staatsbürger werden?  

26. Mit Vorschlag Artikel 23 Gesundheitsmaßnahmen bei Ankunft und Abreise Änderun-

gen der IHR WHO (2005) wird, bei Beschluss durch die WHA, die Erfassung des Rei-

seziels, der Reiseroute und die Erfassung von medizinischen Informationen, auf in-

ternationalen Reisen von der WHO verpflichtend vorgeschrieben. Die genaue Erfas-

sung des Reiseziels und der Reiseroute in Dokumenten sind Praktiken, die in totalitä-

ren Regierungsformen üblich sind. Hat Österreich eine eindeutig negative Stellung-

nahme zu diesem Sachverhalt abgegeben?  
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a. a. Falls nein, warum nicht?  

b. b. Falls ja, wann und wo, wie lautete diese genau?  

27. Wird die genaue Erfassung des Reiseziels, der Reiseroute und die Erfassung von me-

dizinischen Informationen in weiterer Folge auch im Fall von Reisen im Inland in Ös-

terreich für österreichische Staatsbürger gesetzlich vorgeschrieben werden?  

28. Wird die genaue Erfassung des Reiseziels, der Reiseroute und die Erfassung von me-

dizinischen Informationen aber auch zur Teilnahme am öffentlichen Leben generell 

in weiterer Folge in Österreich für österreichische Staatsbürger zur permanenten ge-

setzlichen Verpflichtung werden?  

29. Mit Vorschlag Artikel 23 Gesundheitsmaßnahmen bei Ankunft und Abreise Änderun-

gen der IHR WHO (2005) wird, bei Beschluss durch die WHA, der gläserne Staatsbür-

ger geschaffen. Hat Österreich eine eindeutig negative Stellungnahme zu diesem 

Sachverhalt abgegeben?  

a. Falls nein, warum nicht?  

b. Falls ja, wann und wo, wie lautete diese genau?  

30. Mit Vorschlag Anhang 6 Impfung, Prophylaxe und entsprechende Bescheinigungen 

Änderungen der IHR WHO (2005) wird, bei Beschluss durch die WHA, die ver-

pflichtende Verabreichung von Impfstoffen im Forschungsstadium - experimentellen 

Impfstoffen auf internationalen Reisen von der WHO verpflichtend vorgeschrieben. 

Dies ist eine schwere Verletzung des Grundrechts: Recht auf Unversehrtheit. Hat Ös-

terreich eine eindeutig negative Stellungnahme zu diesem Sachverhalt abgegeben?  

a. Falls nein, warum nicht?  

b. Falls ja, wann und wo, wie lautete diese genau?  

31. Mit Vorschlag Anhang 6 Impfung, Prophylaxe und entsprechende Bescheinigungen 

Änderungen der IHR WHO (2005) wird, bei Beschluss durch die WHA, die Verabrei-

chung von Impfstoffen im Forschungsstadium - experimentellen Impfstoffen auf in-

ternationalen Reisen von der WHO verpflichtend vorgeschrieben. Wie lässt sich die 

Sinnhaftigkeit der Verabreichung von Impfstoffen im Forschungsstadium - experi-

mentellen Impfstoffen erklären, wenn mit Bezug auf diese Art von Vakzinen weder 

Wirksamkeit noch Sicherheit erwiesen sind und es daher keine wissenschaftlichen 

Daten zur Verhinderung von Übertragung und Verhinderung von schweren Verläufen 

oder Todesfällen im Fall einer Virusinfektion gibt?  

32. Wird die Verpflichtung zur Verabreichung von Impfstoffen im Forschungsstadium - 

experimentellen Impfstoffen in weiterer Folge auch im Fall von Reisen im Inland ge-

setzlich vorgeschrieben werden?  
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33. Wird die Verpflichtung zur Verabreichung von Impfstoffen im Forschungsstadium - 

experimentellen Impfstoffen in weiterer Folge zur permanenten gesetzlichen Vor-

schreibung für österreichische Staatsbürger werden. Hat Österreich eine eindeutig 

negative Stellungnahme zu diesem Sachverhalt abgegeben?  

a. Falls nein, warum nicht?  

b. Falls ja, wann und wo, wie lautete diese genau?  

34. Mit Vorschlag Anhang 6 Impfung, Prophylaxe und entsprechende Bescheinigungen 

Änderungen der IHR WHO (2005) wird, bei Beschluss durch die WHA, die digitale To-

talüberwachung des Staatsbürgers mittels z.B. QR-Codes durch die WHO verpflich-

tend vorgeschrieben. Hat Österreich eine eindeutig negative Stellungnahme zu die-

sem Sachverhalt abgegeben?  

a. Falls nein, warum nicht?  

b. Falls ja, wann und wo, wie lautete diese genau?  

35. Ist die digitale Totalüberwachung der Bevölkerung mit QR-Codes in weiterer Folge 

auch als gesetzliche Vorschreibung im Fall von Reisen im Inland - Österreich für ös-

terreichische Staatsbürger geplant? Hat Österreich eine eindeutig negative Stellung-

nahme zu diesem Sachverhalt abgegeben?  

a. Falls nein, warum nicht?  

b. Falls ja, wann und wo, wie lautete diese genau?  

36. Ist die digitale Totalüberwachung der Bevölkerung mit QR-Codes in weiterer Folge 

auch als gesetzliche Vorschreibung für österreichische Staatsbürger zur Teilnahme 

am öffentlichen Leben generell geplant? 

37. Die Einführung von digitalen Impfzertifikaten für internationale Reisen wurde am 

G20-Gipfel in Bali vereinbart, an diesem Treffen haben auch Mitglieder nichtstaatli-

cher Organisationen, wie z.B. Prof. Schwab - WEF, teilgenommen und diese Verein-

barung beeinflusst. Warum dürfen nicht demokratisch legitimierte Personen über die 

Bevölkerung in vielen Ländern dieser Welt entscheiden?  

a. Wurde die Bevölkerung dieser Länder gefragt, ob sie damit einverstanden ist?  

b. In welcher Funktion und warum war Prof. Schwab vom WEF bei dem G20-Gipfel?  

c. Welche anderen nicht demokratisch legitimierte Personen nahmen am G20-Gip-

fel teil?  

38. Mit Vorschlag Artikel 45 Umgang mit personenbezogenen Daten Änderungen der 

IHR WHO (2005) wird, bei Beschluss durch die WHA, die Weitergabe von personen-

bezogenen Daten, auch an andere WHO-Vertragsstaaten und an sogenanntes inter-

nes und einschlägiges Personal von der WHO verpflichtend vorgeschrieben, das nicht 

näher definiert wird. Hat Österreich eine eindeutig negative Stellungnahme zu die-

sem Sachverhalt abgegeben?  
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a. Falls nein, warum nicht?  

b. Falls ja, wann und wo, wie lautete diese genau?  

39. Mit Vorschlag Artikel 45 Umgang mit personenbezogenen Daten Änderungen der 

IHR WHO (2005) wird, bei Beschluss durch die WHA, die Weitergabe von personen-

bezogenen Daten, auch an andere WHOVertragsstaaten und an sogenanntes inter-

nes und einschlägiges Personal von der WHO verpflichtend vorgeschrieben, das nicht 

näher definiert wird, dies stellt einen Verstoß gegen das Recht auf Datenschutz dar. 

Hat Österreich eine eindeutig negative Stellungnahme zu diesem Sachverhalt abge-

geben?  

a. Falls nein, warum nicht?  

b. Falls ja, wann und wo, wie lautete diese genau?  

40. Mit Vorschlag Artikel 45 Umgang mit personenbezogenen Daten Änderungen der 

IHR WHO (2005) wird, bei Beschluss durch die WHA, die Weitergabe von personen-

bezogenen Daten, auch an andere WHO-Vertragsstaaten und an sogenanntes inter-

nes und einschlägiges Personal von der WHO verpflichtend vorgeschrieben, das nicht 

näher definiert wird, ist die Weitergabe von personenbezogenen Daten an nicht-

staatliche Organisationen wie z.B. die Pharmaindustrie oder philanthropische Orga-

nisationen möglich. Hat Österreich eine eindeutig negative Stellungnahme zu diesem 

Sachverhalt abgegeben?  

a. Falls nein, warum nicht?  

b. Falls ja, wann und wo, wie lautete diese genau?  

41. Mit Vorschlag Artikel 45 Umgang mit personenbezogenen Daten Änderungen der 

IHR WHO (2005) wird, bei Beschluss durch die WHA angekündigt, dass personenbe-

zogene „nicht länger als nötig“ aufbewahrt werden sollen. Im Zeitalter der EDV ist 

eine vollständige Löschung von Daten nicht mehr möglich. Hat Österreich eine ein-

deutig negative Stellungnahme zu diesem Sachverhalt abgegeben?  

a. a. Falls nein, warum nicht?  

b. b. Falls ja, wann und wo, wie lautete diese genau?  

42. Mit Vorschlag Neu 7. Auf globaler Ebene stärkt die WHO die Kapazitäten für: Ände-

rungen der IHR WHO (2005) stellt die WHO, bei Beschluss durch die WHA, ver-

pflichtende Leitlinien für die Bewältigung von Notfällen im Bereich der öffentlichen 

Gesundheit von WHO-Vertragsstaaten, wie Österreich, zur Verfügung. Dies würde 

und wird daher einen massiven Eingriff in die nationalstaatliche Souveränität von 

WHO-Vertragsstaaten, wie Österreich (Regierungsleitung, Regierungsverantwor-

tung, Verfassung: Artikel 1 B-VG, Justiz: Menschenrechte - Grundrechte z.B. Recht 

auf Unversehrtheit und Gesundheitspolitik), bedeuten. Hat Österreich eine eindeutig 

negative Stellungnahme zu diesem Sachverhalt abgegeben?  
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a. Falls nein, warum nicht?  

b. Falls ja, wann und wo, wie lautete diese genau?  

43. Mit Vorschlag Neu 7. Auf globaler Ebene stärkt die WHO die Kapazitäten für: Ände-

rungen der IHR WHO (2005) wird, bei Beschluss durch die WHA, die verpflichtende 

Weitergabe von biologischem Material und genetischen Sequenzierungsdaten an 

z.B. die Pharmaindustrie, philanthropische Organisationen oder staatliche und pri-

vate Gen-Datenbanken durch die WHO vorgeschrieben. Hat Österreich eine eindeu-

tig negative Stellungnahme zu diesem Sachverhalt abgegeben?  

a. Falls nein, warum nicht?  

b. Falls ja, wann und wo, wie lautete diese genau?  

44. Wie wird in Österreich sichergestellt, dass die genetischen Sequenzierungsdaten 

nicht missbraucht werden können?  

45. Genetische Sequenzierungsdaten werden, ohne freie Einwilligung des Betroffenen, 

an die Pharmaindustrie oder andere nichtstaatliche Organisationen weitergegeben 

werden. Hat Österreich eine eindeutig negative Stellungnahme zu diesem Sachver-

halt abgegeben?  

a. Falls nein, warum nicht?  

b. Falls ja, wann und wo, wie lautete diese genau?  

46. Mit Vorschlag Neu 7. Auf globaler Ebene stärkt die WHO die Kapazitäten für: Ände-

rungen der IHR WHO (2005) werden, bei Beschluss durch die WHA, schwere Verstöße 

gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung, durch die WHO angekündigt. Hat Ös-

terreich eine eindeutig negative Stellungnahme zu diesem Sachverhalt abgegeben?  

a. Falls nein, warum nicht?  

b. Falls ja, wann und wo, wie lautete diese genau?  

47. Mit Vorschlag Neu 7. Auf globaler Ebene stärkt die WHO die Kapazitäten für: Ände-

rungen der IHR WHO (2005) wird, bei Beschluss durch die WHA, die verpflichtende 

Einbindung von nichtstaatlichen Akteuren wie z.B. der Bill & Melinda Gates Founda-

tion, der Rockefeller Foundation, des Wellcome Trust, der Impfallianz GAVI (Gates), 

der Pharmaindustrie etc. in das Management der WHO angekündigt. Hat Österreich 

eine eindeutig negative Stellungnahme zu diesem Sachverhalt abgegeben?  

a. Falls nein, warum nicht?  

b. Falls ja, wann und wo, wie lautete diese genau?  

48. Mit Vorschlag Neu 7. Auf globaler Ebene stärkt die WHO die Kapazitäten für. Ände-

rungen der IHR WHO (2005) wird, bei Beschluss durch die WHA, die verpflichtende 

Einbindung von nichtstaatlichen Akteuren wie z.B. der Bill & Melinda Gates Founda-

tion, der Rockefeller Foundation, des Wellcome Trust, der Impfallianz GAVI (Gates), 
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der Pharmaindustrie etc. in das Management der WHO angekündigt. Hat Österreich 

eine eindeutig negative Stellungnahme zu diesem Sachverhalt abgegeben?  

a. Falls nein, warum nicht?  

b. Falls ja, wann und wo, wie lautete diese genau?  

49. Mit Vorschlag Neu 7. Auf globaler Ebene stärkt die WHO die Kapazitäten für: Ände-

rungen der IHR WHO (2005) wird, bei Beschluss durch die WHA, der Zugriff auf die 

finanziellen Ressourcen von Vertragsstaaten durch die WHO verpflichtend vorge-

schrieben. Dies ist ein Eingriff in die nationalstaatliche Souveränität. Hat Österreich 

eine eindeutig negative Stellungnahme zu diesem Sachverhalt abgegeben?  

a. Falls nein, warum nicht?  

b. Falls ja, wann und wo, wie lautete diese genau?  

50. Laut Vorschlag unter Anhang 2 Änderungen der IHR WHO (2005) muss auch das Auf-

kommen eines neuen Subtyps von humaner Influenza an die WHO verpflichtend ge-

meldet werden. Daher kann bereits das Aufkommen einer Grippewelle dazu benutzt 

werden, die Regierungsform der Demokratie auszuschalten und durch das Diktat der 

WHO zu ersetzen. Hat Österreich eine eindeutig negative Stellungnahme zu diesem 

Sachverhalt abgegeben?  

a. Falls nein, warum nicht?  

b. Falls ja, wann und wo, wie lautete diese genau?  

51. Die Bill & Melinda Gates Foundation und die Impfallianz GAVI zählen zu den größten 

privaten Finanziers der WHO und nehmen daher starken Einfluss auf diese Organisa-

tion. Welchen Einfluss haben diese Organisationen auf die Tätigkeit der WHO?  

a. Können diese Organisationen beeinflussen, welche Projekte umgesetzt werden?  

b. Können diese Organisationen über die Zukunftspläne der WHO mitentscheiden?  

52. Prof. Klaus Schwab der Vorsitzende der Privatorganisation WEF nimmt starken Ein-

fluss auf die WHO und den WHO-Generaldirektor. Kann WEF die WHO beeinflussen?  

a. Kann WEF über die Zukunftspläne der WHO mitentscheiden?  

b. Was sind die Gründe warum das WEF eine so wichtige Stellung bei der WHO hat?  

53. Das Pandemieabkommen und damit auch die Verhandlungen zu den Änderungen 

der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR) WHO (2005) stehen, laut WHO, 

unter dem Einfluss zahlreicher privater Akteure wie philanthropischen Gesellschaf-

ten, der Pharmaindustrie etc. Warum ist dem so? Was sind die Ziele dieser privaten 

Organisationen?  

54. Die Bill & Melinda Gates Foundation, die Rockefeller Foundation und der Wellcome 

Trust beteiligen sich am Pandemiefonds von 1,4 Milliarden USD. Damit haben phi-

lanthropische Organisationen ihren Einfluss auf die WHO weiter verstärkt. Warum 
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lässt man zu, dass die Macht der privaten Organisationen in der WHO kontinuierlich 

wächst?  

55. Werden Eingeständnisse von Regierungsmitgliedern, den Anforderungen eines um-

fassenden Pandemie- und Krisenmanagements, nicht in vollem Umfang entsprochen 

zu haben, dazu benutzt werden, der Bevölkerung, die Abtretung der nationalstaatli-

chen Souveränität, im Fall einer Notlage von internationaler Tragweite oder einer 

potenziellen Gefahr für eine solche, an die WHO, als optimale Lösung zu präsentieren 

und zu verkaufen?  

56. Werden Eingeständnisse von Regierungsmitgliedern, den Anforderungen eines um-

fassenden Pandemie- und Krisenmanagements nicht in vollem Umfang entsprochen 

zu haben, dazu benutzt werden, der Bevölkerung, die von der Weltgesundheitsver-

sammlung beschlossenen Änderungen in den IHR WHO (2005), als optimale Lösung 

für ein zukünftiges Krisenmanagement zu präsentieren?  

57. Beschlüsse der Änderungen in den IHR WHO (2005) und deren Umsetzung könnten 

im Fall einer Notsituation von internationaler Tragweite, oder auch schon bei einer 

potenziellen Gefahr für eine solche, zur Abschaffung der nationalstaatlichen Souve-

ränität führen. Wann und wie werden Sie (betrifft Regierungsleitung, Regierungsver-

antwortung, Verfassung und Menschenrechte/Grundrechte und Gesundheitspolitik) 

die österreichische Bevölkerung umfassend und medienwirksam darüber informie-

ren?  

58. Beschlüsse der Änderungen in den IHR WHO (2005) und deren Umsetzung könnten 

im Fall einer Notsituation von Internationaler Tragweite, oder auch schon bei einer 

potenziellen Gefahr für eine solche, zur Abschaffung oder starken Einschränkung der 

Menschenrechte führen. Wann und wie werden Sie die österreichische Bevölkerung 

umfassend und medienwirksam darüber informieren?  

59. Ist aufgrund all dieser Fakten zum Internationalen Pandemieabkommen und vor al-

lem zu den Vorschlägen zu den Änderungen in den Internationalen Gesundheitsvor-

schriften IHR WHO (2005) ein Verbleiben Österreichs in der WHO weiterhin vertret-

bar? 

Ich ersuche um Verständnis, dass diese Fragen nach den Bestimmungen des Bundesmini-

steriengesetzes 1986 in der nunmehr geltenden Fassung, BGBl. I Nr. 98/2022, nicht Gegen-

stand meines Vollzugsbereiches sind und somit nicht beantwortet werden können. 

 

Karl Nehammer
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